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Vorwort

Der vorliegende Band des Jahrbuches stellt die ethischen und rechtlichen Fragen 
neuerer, vor allem auch technischer Entwicklungen in der Medizin (etwa in den 
Bereichen der vorgeburtlichen Testung, der Neonatologie, der Uterustransplanta-
tion, des Genome Editing und der Demenzrisiko-Prädiktion mittels Biomarkern) 
in den Mittelpunkt. Darüber hinaus werden aber auch klassische Fragestellungen 
von Medizinethik und -recht (etwa aus den Bereichen der Leihmutterschaft, der 
religiös motivierten Beschneidung von Kindern, der Forschung am Menschen, der 
Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung in einen medizinischen Eingriff, 
des Zusammenhangs von Menschenwürde und Lebensrecht, der gerechten Organ-
verteilung, der Sterbehilfe sowie einer Ethik der Fürsorge) erneut aufgegriffen und 
diskutiert. Dem schließt sich ein „Diskussionsforum“ des Jahrbuchs an, in dem 
zusätzliche Themen aus dem Bereich „Recht und Ethik“ erörtert werden, diesmal 
mit zwei Beiträgen zu der Frage der Begründung von Tierrechten und zu Hegels 
Rechtsphilosophie. 

Für ihre Mitwirkung bei der Herstellung der Druckvorlagen für diesen Band ist 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls für Strafrecht und Rechts-
philosophie an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), insbesondere 
Frau Susen Pönitzsch, Frau Carola Uhlig, Frau Lydia Ludolph, Frau Luisa Wittner 
und Herrn Vladyslav Rak zu danken. Frau Carola Uhlig danken wir zudem wieder 
sehr für die sorgfältige Erstellung der Register. Für die zuverlässige technische 
Betreuung der Drucklegung im Verlag Duncker & Humblot sind wir Frau Susanne 
Werner zu herzlichem Dank verpflichtet.

Die Internet-Seiten des Jahrbuchs für Recht und Ethik finden Sie wie üblich 
unter folgender Adresse: 

http://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sr/ 
intstrafrecht/_projekte/jre/index.html

Dort sind auch weitere Informationen zum Jahrbuch erhältlich – insbesondere die 
englische bzw. deutsche Zusammenfassung der Artikel und Bestellinforma tionen.

Die Herausgeber
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„Leihmutterschaftstourismus“ und seine Folgen –  
eine österreichische Zwischenbilanz 

Erwin Bernat 

I.

1. In Österreich wurde die Fortpflanzungsmedizin schon im Jahre 1992 um-
fassend geregelt. Das Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG)1 beinhaltet nicht 
nur administrativ-prozedurale Regeln, die an den Arzt, die Wunscheltern so-
wie an Keimzellenspender gerichtet sind.2 Dieses Gesetz hat auch das Abstam-
mungsrecht des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB) novelliert3 und 
Normen verankert, die die Praxis gewisser Methoden medizinisch unterstützter 
Fortpflanzung kategorisch – also ausnahmslos – verbieten.4 Zwar wurde das ös-
terreichische Fortpflanzungsmedizinrecht im Jahre 2015 im Gefolge von zwei Ur-
teilen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR)5 und einem 
Erkenntnis des österreichischen Verfassungsgerichtshofes (VfGH)6 durch das 

1 Bundesgesetz, mit dem Regelungen über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung ge-
troffen (Fortpflanzungsmedizingesetz – FMedG) sowie das Allgemeine Bürgerliche Gesetz-
buch, das Ehegesetz und die Jurisdiktionsnorm geändert werden, BGBl. 1992/275. 

2 Siehe dazu im Einzelnen Bernat, „Das Fortpflanzungsmedizingesetz: Neue Rechtspflich-
ten für den österreichischen Gynäkologen“, Gynäkologisch-geburtshilfliche Rundschau 33 
(1993) 2 ff. 

3 Dazu Lurger, „Das Abstammungsrecht bei medizinisch assistierter Zeugung nach der deut-
schen Kindschaftsrechtsreform im Vergleich mit dem österreichischen Recht“, DEuFamR 1 
(1999) 210 ff.; Schwimann, „Neues Fortpflanzungsmedizinrecht in Österreich“, StAZ 1993, 
169 ff.; V. Steininger, „Interpretationsvorschläge für die neuen Normierungen im ABGB über die 
väterliche Abstammung“, ÖJZ 1995, 121 ff.; ders., „Juristisch elternlose Kinder?“, ÖJZ 1999, 
707 ff.

4 Überblick zum FMedG in der Stammfassung bei Bernat, „Das Fortpflanzungsmedizin-
gesetz – ein erster Tour d’Horizon“, JAP 1992/93, 38 ff. 

5 Siehe EGMR 19. 2. 2013 (GK), 19.010/07, X u. a. / Österreich, EF-Z 2013, 115 m. Anm. v. 
Simma = iFamZ 2013, 70 m. Anm. v. Pesendorfer; EGMR 3. 11. 2011 (GK), 57.813/00, S.H. 
u. a. / Österreich, EF-Z 2012, 24 m. Anm. v. Bernat = iFamZ 2012, 5 m. Anm. v. Vašek = RdM 
2012, 70 m. Anm. v. Pöschl; siehe Bernat, „S.H. et al. gegen Österreich: Ein Schritt vorwärts, 
ein Schritt zurück“, in: Österreichische Juristenkommission (Hrsg.), Gesundheit und Recht – 
Recht auf Gesundheit, Wien: Linde 2013, S. 163 ff. 

6 VfGH 10. 12. 2013, G 16/2013 ua, RdM 2014, 65 m. Anm. v. Kopetzki = MedR 2014, 567 
m. Anm. v. Bernat; weiterführend Bernat, „Österreichisches Fortpflanzungsmedizingesetz: 
Diskriminierung lesbischer Frauen mit Kinderwunsch?“, GesR 2015, 17 f. 


